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Voraussetzungen und Aufgaben 
Ordner/-in bei einer Demo 

Liebe Ordnerin, lieber Ordner! 
 
Wir freuen uns, dass Sie uns bei der Demonstration unterstützen. Gerne 
geben wir einige Hinweise zu Ihren Aufgaben als Ordnerin bzw. Ordner: 
 

1. Bitte melden Sie sich vor Demo-Beginn beim Versammlungsleiter / bei 
der Versammlungsleiterin, um sich eine Ordnerbinde abzuholen (beim 
dbb-Pavillon oder dem Pavillon Ihrer Fachgewerkschaft). 

2. Als Ordner/-in müssen Sie volljährig sein. 
3. Sie müssen durch eine weiße Armbinde mit der Bezeichnung „Ordne-

rin“ oder „Ordner“ erkennbar sein. Oft ist es erlaubt, dass Ordner/-in-
nen entsprechend gekennzeichnete Warnwesten tragen. 

4. Als Ordner/-in unterstützen Sie die Versammlungsleitung.  
5. Sie helfen insbesondere, die planmäßige Durchführung der Versamm-

lung zu gewährleisten (z.B. Verhinderung der Blockade von Verkehrs-
wegen, Einhalten der Wegstrecke, Freihalten von Verkehrsflächen / 
Fahrspuren o.ä., Erkennen von Störungen und angespannten Situatio-
nen). 

6. Bitte agieren Sie in jeder Situation deeskalierend. Seien Sie jedoch 
klar und entschlossen in der Kommunikation gegenüber Demo-Teil-
nehmenden. 

7. Gefährden Sie sich niemals selbst! Kontaktieren Sie im Zweifelsfall 
umgehend die Versammlungsleitung oder direkt die (mitlaufende) Poli-
zei, um das weitere Vorgehen zu besprechen. 

8. Als Ordner/-innen sind Sie keine Hilfspolizei. Sie sind deshalb nicht 
verpflichtet, jede Ordnungswidrigkeit oder Straftat zu unterbinden. Im 
Zweifelsfall sollte umgehend die Versammlungsleitung oder direkt die 
(mitlaufende) Polizei kontaktiert werden. 

9. Seien Sie als Ordner/-in möglichst in Zweier-Gruppen unterwegs und 
bewegen Sie sich durch die gesamte Demo bzw. Kundgebung, es sei 
denn die Versammlungsleitung teilt Ihnen etwas anderes mit. 

10. Pyrotechnik und / oder Bengalos bzw. Rauchbomben sind bei De-
monstrationen nicht zulässig. Sollten Sie den Gebrauch bemerken, so 
weisen Sie freundlich – aber bestimmt – auf das Verbot hin. Die anwe-
sende Polizei kann eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das 
Sprengstoffgesetz schreiben. 

11. Demonstrationsteilnehmende sind verpflichtet, den Anweisungen der 
Ordner/-innen Folge zu leisten. Ordner/-innen unterliegen wiederum 
den Weisungen der Versammlungsleitung und natürlich der Polizei. 

12. Achten Sie insgesamt auf ungewöhnliche oder sich ungewöhnlich ver-
haltende Personen und melden Sie diese der Versammlungsleitung 
oder der (mitlaufenden) Polizei. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wir kämpfen für die Mitglieder unserer Fachgewerkschaften! 
Deshalb: Mitglied werden! Jetzt! 

 
Der dbb hilft! 
 
Unter dem Dach des dbb beamtenbund und tarifunion bieten 41 kompetente 
Fachgewerkschaften mit insgesamt mehr als 1,3 Millionen Mitgliedern den 
Beschäftigten des öffentlichen Diensts und seiner privatisierten Bereiche Unter-
stützung sowohl in tarifvertraglichen und beamtenrechtlichen Fragen, als auch im 
Falle von beruflichen Rechtsstreitigkeiten. Nur Nähe mit einer persönlich 
überzeugenden Ansprache jedes Mitglieds schafft auch das nötige Vertrauen in 
die Durchsetzungskraft einer Solidargemeinschaft. 
Der dbb beamtenbund und tarifunion weiß um die Besonderheiten im  
öffentlichen Dienst und seiner privatisierten Bereiche. Nähe zu den Mitgliedern 
ist die Stärke des dbb. Wir informieren schnell und vor Ort über www.dbb.de, 
über Flugblätter dbb news und unsere Magazine dbb magazin und tacheles. 
Mitglied werden und Mitglied bleiben in Ihrer zuständigen Fachgewerkschaft von 
dbb beamtenbund und tarifunion – es lohnt sich! 
 

 
 

 

13. Bei Störungen oder Provokationen durch Außenstehende, aber auch 
durch Teilnehmende der Versammlung, sollten Sie unverzüglich die Ver-
sammlungsleitung oder die (mitlaufende) Polizei informieren.  
Störer/-innen dürfen rechtlich nicht in ihrer Bewegungsfreiheit einge-
schränkt, aber durch die Demonstrierenden abgedrängt werden. Bitte 
beim Umgang mit störenden Personen immer ruhig und besonnen blei-
ben, keinesfalls aggressiv oder sogar handgreiflich werden. 
Insgesamt müssen Außenstehende mit anderen Meinungen bei einer öf-
fentlichen Versammlung unter freiem Himmel geduldet werden. Etwas 
anderes gilt jedoch, wenn die Außenstehenden die Versammlung in gro-
ber Weise stören. Das entscheidet im Zweifelsfall die (mitlaufende) Poli-
zei. 
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